
TI -101,2 der Beiiagen zu den Stenographischen Protokoltef! 
C 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

ORIGINPd�. . 
65r;) No . ................ /A 

I 
I 
! 
I 

A n t r a g  
Präs.: 0 3. DEZ. 1993 

der 

I I 

Abgeolan�t��
-
��t k� 

und Kollegen 

•••••••••••••••••••••• 111." .... 

betref f end ein Bundesgesetz, mitciem das Marktordnungsgesetz 

1 985 (Marktordnungsgesetz-Novelle 1993) und das 

Viehwirtschaf tsgesetz 1983 (Viehwirtschaf tsgesetz-Novell e.1 993) 

geändert werden 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

xxx. Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 1985 

(Marktordnungsgesetz- Novelle 1 993) und das 

Viehwirtschaf tsgesetz 1983 (Viehwirtschaftsgesetz- Novelle 1993) 

geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
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Abschnitt I 

Änderung des Marktordnungsgesetzes 1985 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung ,von Vorschriften, wie sie 

im Art. 11 des vorliegenden Bundesgeset zes enthalten sind sowie 

deren Vollziehung sind hinsichtlich der Abschnitt e A, B und C 

bis zum Ablauf des 31. Dezember 1995 und hinsich tlich des 

Abschnitts D bis zum Ablauf des 30. Juni 1996 auch in den 

Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das 

Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 et was anderes 

vorsieht. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten 

können unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden. 

(2) Dieser Artikel tritt mit Ablauf des Tages der 

Kundmachung in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die 

Bundesregierung betraut. 

Artikel 11 

Das Marktor dnungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 210, zuletzt 

geändert durch das Bundesgeset z BGBL Nr. 37 3/1992 wird wie 

folgt geändert : 
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1. In § 1 a Abs. 2 wird nach der Zolltarifnr. 0406 folgende 

Zo lltarifnummer eingefügt: 

" 1517 -- Margarine; genießbare Mischungen o der Zubere itungen 

von tierischen oder pflanzlichen Fe tten oder Ölen oder 

von Fraktio nen verschiedener Fette o der Öle dieses 

Kapitels, ausgeno mmen genießbare Fette oder Öle sowie 

deren Fraktionen der Nummer 1 516: 

1 0  - Margarine, ausgenommen flüssige: 

ex 1 0  - mit einem Gehalt an Milchfett von mehr als 

10 Gewic htspro zent, aber nicht mehr als 15 

Gewichtsprozent 

90 - andere: 

A - mit einem Gehalt an Milchfett vo n mehr als 1 0  

Gewichtsprozent, aber nicht mehr als 1 5  

Gewichtsprozent" 

1 a. In § 1 a Abs. 2 lautet die Zolltarifnummer 21 06: 

" 2106 - - Nahrungsmittelzubereitungen, anderweitig weder genannt 

noch inbegriffen 

90 - andere: 

B - andere: 

1 - mit einem Milchfett gehalt vo n 1 , 5 

Gewichtspr ozent oder mehr o der mit einem 

Milcheiweißgehalt vo n 2, 5 Gewichtsprozent 

o der mehr oder mit einem Zuckerg ehalt, 

gerechnet als � nvertzucker, vo n 

5 Gewichtspr,Ozent oder mehr o der mit einem 

Stärkegehalt vo n 5 Gewichtsprozent oder. 

mehr: 

a - vo n Topfen der Unternummer 0406 10 

b - andere: 

2 - sonstige 
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ex 2 - Mischungen oder Zubereitungen 

von Waren der Nummer 0405 und 

pf lanzlichen Fetten und Ölen 

,mit einem Gehalt an Milchf ett 

von mehr als 15 

Gewichtsprozen t 

2 - sonstige: 

a - von Topf en der Unternummer 0406 10" 

1 b. § 2 a Abs. 1 und Abs. 2 lauten: 

" §  2 a. (1) Die AMA hat durch Verordnung (§ 59) bis 

1 5. Oktober jeden Jahres mit Wirkung f ür das gesamte j eweils 

darauf f olgende Kalenderj ahr einen Richtpreis f ür Milch mit den 

j eweils höchsten Qualitätsmerkmalen f estzustellen. 

(2) Der Richtpreis ist jener von der AMA f estgestellte 

Durchschnittswert, der sich auf grund von Preisbeobachtungen der 

AMA wie f olgt berechnet: 

1 .  Von den Bearbeitungs- und verarpeitungsbetr� eben i s� an 

die AMA der von ihnen durchschnittlich während eines 

zwölf monatigen Beobachtungszeitraums ausgezahlt e 

Erzeugerpreis f ür Milch mit den jeweils höchsten 

Qualitätsmerkmalen zu melden. Als Beobachtungszeitraum 

gilt der Zeitraum von Juli bis einschließlich Juni jenes 

Jahres, in dem die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe 

die Meldungen zu erstatten haben. Die Meldungen über die 

ausgezahlten Erzeugerpreise f ür Mil�h mit den jeweils
' 

höchsten Qualitätsmerkmalen sowie über die mit d iesem Satz 

verrechneten Mengen an Milch sind von den Bearbeitungs­

und Verarbeitungsbetrieben an die AMA bis spätestens 

31. August zu erstatten. 

2. Auf grund der Meldungen der Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetriebe hat die AMA einen nach'Mengen 

gewichteten Durchschnittswert f ür Milch mit den jeweils 

höchsten Qualitätsmerkrnalen f ür das gesamte Bundesgebiet 

zu errechnen und als Richtpreis f estzustellen. Die AMA hat 
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unter Bedachtnahme auf die ziele des § 1 sowie zur 

Anhebung der Qualität der von den Milcherzeugern 

angelieferten Milch angemessene Abschläge für Milch 

geringerer Bewertungsstufen bei den nach § 18 Abs. 1 

festgesetzten Kriterien festzustellen, wobei die 

Qualitätsabschläge mindestens 0, 8 vH höchstens jedoch 

17 vH des Richtpreises betragen dürfen. " 

2. Nach § 5 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a eingefügen: 

" (1 a) Zuschüsse gemäß Abs. 1 Z 1 zur Förderung einer 

Gemeinschaftswerbung im Bereich der Milchwirtschaft sind bei 

verwirklichung von Sachverhalten, die auf Grund ihrer 

Fälligkeit zum Bezug derartiger Zuschüsse nach dem 3.1. Dezember 

1993 führen würden, nicht mehr zu gewähren. " 

3. Nach § 5 Abs. 5 a werden folgende Abs. 5 b und 5 c 

eingefügt: 

" (5 b) Ferner kann die AMA ab dem Jahr 1993 zur Förderung 

der Strukturverbesserung Zuschüsse zu besonderen Belastungen 

der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe gewähren, wenn 

diese durch gesetzliche Zahlungen oder durch die Erfüllung von 

Sozialplänen anläßlich einer Verminderung des Personalstandes . 

im Zuge von strukturverbessernden Maßnahmen entstanden sind. 

Die AMA hat durch Verordnung die näheren Bedingungen, 

insbesondere über Art und Höhe di eser Zuschüsse, festzusetzen. 

(5 c) Soweit dies einer möglichst zweckmäßigen und 

einfachen Abwicklung der Gewährung von Zuschüssen dienlich ist, 

kann die AMA Zuschüsse für die Lagerhaltung von Erzeugnissen 

aus Milch auch an den Eigentümer dieser Waren und Zuschüsse für 

650/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 5 von 37

www.parlament.gv.at



- 6 -

verbilligungsaktionen vo n Milch und Erzeugnissen aus Milch an 

Vertriebsorganisatio nen, die zur Abwicklung derartiger Aktionen 

befähigt sind, gewähren. Hinsichtlich der Rechte u nd Pflichten, 

einschließlich einer allfälligen Rückfo rderung von zu Unrecht 

gewährten Zuschüssen, sind diese Eigentümer o der 

Vertriebsorganisationen einem Bearbeitungs- und 

verarbeitungsbetrieb gleichzustellen." 

4. § 6 Abs. 2 und Abs. 3 lauten: 
i 

" (2) Der Richtpreis·für Kuhmilch mit den höchsten 

Qualitätsmerkmalen (ausgenommen bei Abgabe unmittelbar an den 

Verbraucher) beträgt abweichend vo n § 2 a im Jahr 1 994: 

Grundpreis je kg ...................... .... . . 208,1 Gro schen 

plus festgestellte Betriebsleistung je kg .. . 8,7 Gro schen 

Preis je Fetteinheit ....................... . 68,0 Gro schen 

Preis je Eiweißeinheit ..................... . 35,0 Gro schen. 

(3) Die Bearbeitungs- unq Verarbeitungsbetriebe sind 

berechtigt , gegenüber sämtlichen Milcherzeugern einen 

einheitlichen durchschnittlichen Transpo rtkost enant eil je 

Kilogramm Milch für den Transport vom Bauernho f o der einem 

Platz zur Übernahme von Milch einschließlich der allenfal ls 
. ,  . 

erforderlichen Ko sten für eine Zwischenlagerung in einer 

Milchsammelstelle bis zur Rampe des Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetr iebs zur Verrechnung zu bringen. In�di esem 

F all ist sämtlichen Milcherzeugern ein einheitli cher 

durchschnittl.icher Kostenanteil je Kilogramm Wilch zu 

verrechnen. Der den Milcherzeugern von den Bearbeitu ngs� und 

Verarbeitungsbetrieben angelastete .Kostenanteil ist als 

durchlaufender Posten im Sinne des § 4 Abs. 3 des 

Umsatzsteuergesetzes 1 972 anzusehen." 
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5. § 13 Abs. 1 lautet: 

n ( l )  Zuschüsse sind nur Betrieben zu gewähren, die Milch 

oder Erzeugnisse aus Milch aus Einzugsgebieten (Abs. 2) 

beziehen oder in Versorgungsgebiete (Abs. 3) liefern. Ab 

1. Jänner 1994 sind Zuschüsse nur Betrieben - ausgenommen 

Gemeinschaftsanlagen gemäß § 16 a - zu gewähren, die mit 

Milcherzeugern Lieferverträge (§ 14 a Abs. 2) abgeschlossen 

haben. Zuschüsse sind ferner Betrieben bis einschließlich 

30. Juni 1994 zu gewähren, auf die § 14 a Abs. 2 erster Satz 

anzuwenden ist. Die AMA kann Betrieben, die die Voraussetzungen 

des ersten Satzes nicht erfüllen, Ausnahmen bewilligen, sofern 

diese mit den in § 1 Z 1 bis 4 genannten Zielen vereinbar 
" 

sind. n 

6 .  Nach § 14 a Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a eingefügt: 

n (2 a) Wechselt ein Milcherzeuger oder eJ.n Zusammenschluß 

von Milcherzeugern durch Abschluß eines neuen Liefervertrags 

den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb, so hat der bisher 

zuständige Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb umgehend 

sämtliche Unterlagen, die zur sachgerechten Durchführung des 

Abschnitts D dieses Bundesgesetzes, insbesondere hinsicht lich 

der Höhe der vorhandenen Einzelrichtmenge dienen, an den 

zuständigen neuen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu 

übermitteln. n 

6 a. § 14 a Abs. 3 lautet: 

c, 

n (3) Die Milcherzeuger oder Zusammenschlüsse von 

Milcherzeugern sind jederzeit berechtigt, ihren Vertrag gemäß 

Abs. 2 fristlos aufzulösen, wenn der Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb (wirtschaftliche Zusammenschluß) die 

Zahlung des Erzeugerpreises zur Gänze einstellt oder ein 

Insolvenzverfahren gegen den Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb (wirtschaftlichen Zusammenschluß) 
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eingeleitet wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Monaten 

einen unter der Toleran zgrenze gemäß § 2 b Abs. 1 liegenden 

Preis auszahlt." 

7 .  In § 15 Abs. 1 Z 4 entfallen im ersten Teilsatz die Worte 

" für die Einzugs- und Versorgungsgebiete" . 

8 .  Nach § 15 Abs. 2 a wird folgen der Abs. 2 b eingefügt: 

" (2 b) D ie AMA kann, wenn ein Bedürfnis nach ein heitlichen 

Beurteilungsgrundsätzen angenommen werden kann, auch Regelungen 

treffen über die Feststellung der wertbestimmenden Bestandteile 

und Eigen schaften der angelieferten Milch und die D urchführung 

eines Schiedsgutachterverfahren s  für Fälle, in denen bezüglich 

dieser Bestan dteile oder Eigenschaften die Beschaffenheit der 

angelieferten Milch zwischen Milchlieferanten und Bearbeitungs­

und Verarbeitungsbetrieb strittig wird." 

9. § 16 Abs. 1 a lautet: 

" (1 a) .Milcherzeuger, die im Rahmen einer biologischen 

Lan dwirtschaft im Sinne des Österreichischen Lebensmittelbuches 

(§ 5 1  LMG 197 5 )  Milch und Erzeugn isse aus Milch herstellen ", 
i 

dürfen derartige Milch sowie derartige herkömmlicherweise von 

Lan dwirten hergestellte Erzeugn isse aus Milch, soweit diese 

Waren aus dem eigenen Betrieb im Rahmen der biologischen 

Landwirtschaft stammen, an Wieder verkäufer, die diese Waren 

unmittelbar an Verbraucher verkaufen, abgeben .  Weiters dürfen 
, \ 

Milcherzeuger derartige Milch bei Veranstaltungen 

traditioneller Art (sogenannte "BauernmärkteU) unmittelbar an 

Verbraucher abgeben. Milcherzeuger, auf deren 

milchwirtschaftlichen Betrieben seit dem 1. Juli 197 8 keine 

Einzelrichtmenge vorhanden ist und auch zwischenzeitlich n icht 

erworben wurde, dürfen Milch mit einem Fettgehalt von 8 % und 

mehr sowie herkömmlicherweise von Landwirten hergestellte 

Erzeugn isse aus Milch, soweit diese Waren aus dem eigenen 

Betrieb stammen,  an Wiederverkäufer, die diese Waren 
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unmittelbar an Verbrau cher verkaufen, abgeben . Die Abgabe an 

Wiederverkäufer ist von den Milcherzeugern unter Verwendun g  

eines von der AMA aufzuleg enden Formblattes j ährlich bis 

31. Jänner dem zustän digen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb zu melden." 

10 . Nach § 16 Abs. 2 a wird folgender Abs. 2 b eingefügt: 

" (2 b) Ab dem 1. Jänner 1994 können Milcherzeuger aus 

ihrem Betrieb stammen de Milch mit einem Fettgehalt von weniger 

als 8 % bei Veran staltungen traditionell.er Art abgeben ." 

1 1 .  § 16 Abs. 6 lautet: 

" (6) Für die unmittelbare Abgabe im Sinne der Abs. 1 bis 4 

ist die Abhofpauschale im Wege der zustän digen Bearbeitungs­

und Verarbeitun gsbetriebe (§ 7 1  Abs. 6) zu entrichten . Dies 

gilt sinngemäß für die in § 13 Abs. 2 Z 4 und 5 genann ten 

Fälle. D ie Bearbeitun gs- und Verarbeitungsbetriebe haben im 

Namen der AMA mindesten s  einmal j ährlich alle Milchlieferanten, 

mit denen sie Lieferverträge (§ 14 a Abs. 2) abgeschlossen 

haben , über die rechtlichen und finanziellen Bedingungen der 

Abhofabgabe, insbeson dere über die Folgen von Übertretungen, zu 

informieren ." 

12. § 16 a lautet: 

"§ 16 a. (1) Milcherzeuger, die im Rahmen einer 

biologischen Landwirtschaft im Sinne des Österreichischen 

Lebensmittelbuches (§ 51 LMG 197 5 )  Milch herstellen , dürfen 

Erzeugnisse aus dieser Milch in Gemeinschaftsanlagen herstellen 

oder herstellen lassen un d unmittelbar an Verbraucher oder an 

Wiederverkäufer, die diese Waren unmittelbar an Verbraucher 

verkaufen, abgeben,  wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 
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1. Die Gemeinschaftsanlage muß von mindestens drei h öchstens 

jed och zwanzig Milcherzeugern gemeinsam betrieben werden und 

diese Milcherzeuger müpsen Geschäftsanteile an d er 

Gemeinschaftsanlage haben, 

2. die Milcherzeuger dürfen an keiner weiteren derartigen 

Gemeinschaftsanlage beteiligt sein, 

3. die Milcherzeuger dürfen bis 30 . Juni 1994 Milch oder 

Erzeugnisse aus Milch an einen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb nur in jenem Ausmaß liefern, das der 

Differenz ihrer Einzelrichtmenge zu der gemäß Z 5 zulässigen 

Liefermenge entsprich�, 

3a. die Milcherzeuger mit einer Einzelrichtmenge dürfen ab 
,;J 

1. Juli 1994 während eines Wirtschaftsjahres Milch und 

Erzeugnisse aus Milch entweder an eine Gemeinschaftsanlage 

oder an einen and eren Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb 

liefern; ist die Einzelrichtmenge bei Lieferung an eine 

Gemeinschaftsanlage kleiner als 36. 50 0 kg Milch, so darf der 

jeweilige Milcherzeuger Milch und Erzeugnisse aus Milch für 

bis zu 36. 50 0 kg Milch jährlich an die Gemeinschaftsanlage 

liefern; ist die Einzelrichtmenge bei Lieferung an eine 

Gemeinschaftsanlage größer als 36.5 0 0  kg Milch, so darf der 

jeweilige Milcherzeuger jährlich bis zum Ausmaß seiner 

Einzelrichtmenge Milch und Erzeugnisse aus Milch an die 

Gemeinschaftsanlage liefern, 

4. sofern auf den Betrieben dieser Milcherzeuger 

Einzelrichtmengen bestehen, dürfen diese ihre 

Einzelricht mengen mittels Anzeigen oder Meldungen, die 

nach dem 31. Mai 1992 erfolgen, .mit Wirksamkeit ab dem 

Wirtschaftsjahr 1992/93 weder ganz noch teilweise auf 

andere milcherzeugende Betriebe üb�rtragen; sofern auf 

d en Betrieben dieser Milcherzeuger Einzelrichtmengen 

bestehen, dürfen diese die Einzelrichtmengen mittels 

Anzeigen oder Meldungen während des Zeitraumes' d er 

Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage weder ganz noch 

teilweise auf andere milcherzeugende Betriebe 

übertragen, 
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5. die tägli che Verarbeitungsmenge an derartiger Mi lch darf 

in der Gemei nschaftsanlage. 2.0 0 0  kg Mi lch i nsgesamt nicht 

überschrei ten und abi. Juli 1994 darf d ie jährliche 

Verarbeitungsmenge an der arti ger Mi lch i n  der 

Gemeinschaftsanlage wäh rend ei nes Wirtschaftsjahres 

7 30 .0 0 0 kg Mi lch i nsgesamt ni cht überschreiten, wobei ab 

1. Juli 1994 je betei ligtem Mi lch erzeuger je Wirtsch aftsjahr 

höchstens die sich aus Z 3 a er gebenden höchst zulässi gen 

Mi lchmengen übernommen werd en.dürfeni bis 1. Juli 1994 

d ürfen je bet eiligtem Mi lcherzeuger höchstens 10 0 kg 

d erarti ger Milch pro Tag übernommen werden; und 

6. di e Gemeinschaftsanlage durch den Fond s b zw. di e AMA bi s 

31. Dezember 1993 bewi lli gt wurde oder ab 1". Jänner 1994 d i e  

beabsichti gte Aufnahme der Produkti on i n  ei ner 

Gemeinschaftsanlage der AMA gemeldet wurde,. 

(2) Die Betrei ber der Gemei nschaftsanlage haben bis 

31. Dezember 1993 vor Aufnahme der Produktion eine Bewilli gung 

d ieser Anlage bei der,AMA zu beantragen . Diese Bewilligung i st 

zu erteilen, wenn die Antragsteller eine Bestäti gung der 

zuständi gen Bezirksverwaltungsbehörde vorlegen, ·daß si e Milch 
, 

im Rahmen einer bi ologi schen Landwi rtschaft her stellen und wenn 

sie darü ber hinaus die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z  1 

nachwei sen und d ie Ei nhaltung d er Voraussetzungen gemäß Abs. 1 

Z 2 bi s 5 ausdrückli ch schriftlich erklären. Eine d erarti ge 

Bewilli gung ersetzt ni cht di e nach anderen Vorschri ft en 

allenfalls erforderli chen Bewi lligungen. 

, 

(2 a) Ab d em 1. Jänner 1994 entfällt das Erfordernis einer 

Bewi lli gung für die Betreibung ei ner Gemeinsch aftsanlage. 

Ertei lte Bewi lligungen gelten als Meld ung der beabsi chtigten 

Aufnahme der Produktion in einer Gemeinschaftsanlage. Für am 

31. Dezember 1993 noch ni cht erledigte Ant räge auf Erteilung 

ei ner Bewilligung entfällt di e Entscheidungspflicht und i st ein 

neuer Antrag gemäß Abs. 2 b zu stellen. 
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(2 b) Die Betreiber einer Gemeinschaftsanlage haben vor' 

Aufnahme der Produktion die beabsichtigte Aufnahme der 

Produktion an die AMA schriftlich zu melden. Diese Meldung ist 

nur gültig, wenn sämtliche Betreiber die Einhaltung der 

Voraussetzungen gemäß dem Einleitungssatz zu Abs. 1 sowie' gemäß 

Abs. 1 Z 1 bis 5 schriftlich erklär en und eine Bestätigung der 

Bezirksverwa ltungsbehörde vorlegen, daß sie Milch im R ahmen 

einer biologischen .Landwirtschaft herstellen. Unvollstän�ige 

und unrichtige Anträge sind von der AMA mit Bescheid 

zurückzuweisen. In diesem Fall liegt keine gültige Anmeldung 

vor. 

(3) Die Betreiber der Gemeinschaftsanlage haben über die 

täglich von den einzelnen Milcherzeugern übernommenen 

Milchmengen sowie über Art und Menge der daraus her gestellten 

Waren detaillierte Aufzeichnungen zu führen. Diese 

Aufzeichnungen sind mindestens zehn Jahre aufzubewahren. 

Kontrollorganen der AMA und der Bezirksverwaltungsbehörden ist 

auf Verlangen Einsicht in diese Aufzeichnungen zu gewähren und 

sind einschlägige Auskünfte, die mit dem Betrieb der 

Gemeinschaftsanlage.und mit der Erfüllung der Voraussetzungen 

für den Betrieb dieser Anlage in Zusammenhang stehen, zu 

erteilen. Ferner ist diesen Organen Zutritt zu den 

Betriebsräumen und sonstigen Einrichtungen (wie zB Lager) der 

Gemeinschaftsanlage zu gestatten. 

(4) Die AMA hat das Vorliegen der Voraussetzungen für di e 

Erteilung einer Bewilligung durch geei gnete Personen zu 

kontrollieren. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in .der Folge 

zu kontrollieren. ob die G emeinschaftsanlagen mit einer 

Bewilligung des Fonds oder der AMA betrieben werden oder ob 

eine gültige Meldung an die AMA vorliegt, die Voraussetzungen, 

die für eine Erteilung der Bewilligung oder für die gültige 

Meldung maßgeblich waren, weiterhin vorliegen oder Gründe f ür 

eine allfällige Aberkennung der Bewilligung oder f ür eine 
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allfällige Untersagung des Betr iebs einer Gemeinschaftsanlage 

vorliegen. Ferner haben die Bezirksverwaltungsbehörden der AMA 

Mitteilung über das Ergebnis der von ihnen dur chgeführ ten 

Kontr ollen der Gemeinschaftsanlagen zu er statt en. 

(5) Die AMA hat die Bewilligungen zu entziehen oder den 

Betrieb der Gemeinschaftsanlage zu unt ersagen, wenn 

1. in der Gemeinschaftsanlage Milch, die nicht im Rah men 

ei ner biologischen Landwirtschaft hergestellt wurde, 

verar beitet wir d, 

2. weniger als drei oder mehr als zwanzig Milcher zeuger an der 

Gemeinschaftsanlage beteiligt sind, 

3. einer oder mehrere an der Gemeinschaftsanlage beteiligte 

MilCher zeuger bis einschließlich 30. Juni 1994 in größerem 

Umfang Milch oder Er zeugnisse aus Milch einem Bearbeitungs­

und Verar beitungsbetrieb über lassen, als der in Abs. 1 Z 3 

genannten Differenz entspr icht oder ab dem 1. Juli 1994 

sowohl an eine Gemeinschaftsanlage als auch an einen 

Bearbei tungs- und Verar beitungsbet r ieb Milch oder 

Er zeugnisse aus Milch liefer n, 

4. einer oder mehrere an der Gemeinschaftsanlage beteiligte 

Milcher zeuger ihr e Einzelrichtmengen mit einer nach dem 

31. Mai 1992 erfolgenden Anzeige oder Meldung ganz oder 

teilweise auf ander e milcherzeugende Betr iebe über tragen, 

5. durch die Gemeinschaftsanlage vor dem 1. Juli 1994 inner halb 

eines Kalenderjahr es öfter als zehnmal mehr als 2 .000 kg 

Milch für die tägliche Ver arbeitung über nommen werden oder 

ab dem 1. Juli 1994 in einer Gemeinschaftsanlage während 

eines Wir tschaftsjahres mehr als 7 30 . 000 kg Milch 

verar beitet wer den, 

6. die gemäß Abs. 3 er for der lichep Unter lagen nicht oder 

nicht or dnungsgemäß geführt wer den oder diese Unterlagen 

trotz Aufforder ung von den Kontr ol lor ganen nicht vorgelegt 

werden, 

7 .  die " in der Gemeinschaftsanl�ge her gestellten Er zeugnisse 

aus Milch nicht unmittelbar an Verbr aucher oder an 

Wiederverkäufer , die diese Ware'n unmittelbar an 

Ver br aucher ver kaufen, abgegeben werden oder 
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8 .  einer oder mehrere an der Gemeinschaftsanlage beteiligte 

Milcherzeuger an einer weiteren Gemeinschaftsanlage 

beteiligt sind. 

(6) Wurde eine Bewilligung gemäß Abs. 5 entzogen, ist eine 

neuerliche Bewilligung erst nach Ablauf eines Jahres zulässig. 

Wurde die Bewilligung mehr als zwei mal entzogen, ist eine 

neuerliche Bewilligungsert eilung nicht zulässig. 

(6 a) Wurde der Betrieb einer Gemeinschaftsanlage durch 

die AMA untersagt, ist die Wiederaufnahme des Betriebs dieser 

Gemeinschaftsanlage erst nach der Auf hebung der Unt ersagung 

durch die AMA zulässig. Die Aufhebung der Untersagung ist von 

der AMA erst dann zu erteilen, wenn von den Betreibern 

nachgewiesen wird, daß jene Gründe, die zur Untersagung des 

Betriebs der Gemeinschaftsanlage f ührten, nicht mehr vorliegen. 

(7 ) Für die in bewilligten Gemeinschaftsanlagen 

verarbeitete Milch, die vor dem 1. Juli 1994 je beteiligtem 

Milcherzeuger die tägliche Verarbeitungsmenge von 100 kg Milch 

nicht liberschreitet, sind keine Beiträge nach diesem 

Bundesgesetz zu entrichten. Für die in gemeldeten 

Gemeinschaftsanlagen verarbeitete Milch, die ab dem 1. Juli 

1994 je beteiligtem Milcherzeuger die in Abs. 1 Z 3 a genannte 

jährliche Höchstmenge nicht überschreitet, sind keine Beiträge 

nach diesem Bundesgesetz zu ent"richten. Wird die in einer 

bewilligten Gemeinschaftsanlage täglich verarbeitete Menge 

Milch von 100 kg Milch je beteiligtem Milcherzeuger vor dem 1. 

Juli 1994 überschritten, ist ein zusätzlicher 

Absatzförderungsbeitrag im Ausmaß der jeweils überschr ittenen 

Menge zu entrichten. Wird in einer gemeldeten 

Gemeinschaftsanlage mehr als die jährliche Höchstmenge gemäß 

Abs. 1 Z 3 a von einem Milcherzeugerübernommen, so ist ein 

zusätzlicher Absatzförderungsbeitr ag im Ausmaß der jeweils 

überschrittenen Menge zu entrichten. Die an der 
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Gemeinschaftsanlage beteiligten Milcherzeuger gelten in diesen 

Fällen als Beitragsschuldner gemäß § 7 9  zur ungeteilten Hand. 

In diesen Fällen ist Abschnitt D dieses Bundesgesetzes 

anzuwenden. 

(8 ) Milcherzeuger , die ab dem 1. Juli 1994 Milch oder 

Erzeugnisse aus Milch sowohl an eine Gemeinschaftsanlage als 

auch an einen anderen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetri�b 

liefern, haben für jene Mengen, die von einem anderen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb übernommen werden, einen 

zusätzlichen Absatzförder�ngsbeitrag zu entrichten. 

Milcherzeuger, die Milch oder Erzeugnisse aus Mi lch an eine 

Gemeinschaftsanlage liefern, sind ab dem 1. Juli.1994 von der 

Teilnahme an der freiwilligen L ieferrücknahme ausgeschlossen. " 

12 a. § 17 Abs. 1 lautet: 

" (1) Die AMA hat unter Bedachtnahme auf die im § 1 genannten 

Ziele und auf die diesbezüglichen handelsüblichen Gebräuche die 

Eigenschaften festzu�etzen, die Milch und Erzeugnisse aus Milch 

aufweisen müssen, damit ein Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb (wirtschafti icher Zusammenschluß von 

solchen) zur Übernahme dieser Waren im Sinne des § 13 Abs. 2 

und ab 1. Jänner 1994 aufgrund des Abschlusses von 

L ieferverträgen (§ 14 a Abs. 2) oder auf Grund des § 14 a 

Abs. 2 erster Satz verpflichtet ist. " 

13. § 17 Abs. 5 lautet: 

" (5 )  Die AMA kann für Milch und Erzeugnisse au s Milch 

Qualitäts- und Ursprungszeugnisse ausstellen, wenn dies im 

Interesse des· Exports von Milch und Milcherzeugnissen geboten 

erscheint, i nsbesondere aber wenn dies zur Durchführung 
. 

völkerrechtlicher Vereinbarungen notwendig ist. Diese 

Ermächtigung zur Ausstellung von Qualitäts- und 

Ursprungszeugnissen gilt sinngemäß auch für Käse, der nicht 

oder nicht ausschließlich aus Kuhmilch stammt." 
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13 a. Dem § 18 Abs. 3 sind folgende Sätze anzufügen: 

" Diese Bestimmung ist auf Sachverhalte, die nach dem 

31. Dezember 1993 verwirklicht werden, nicht mehr anzuwenden. 

Ferner entfällt die Pflicht zur Verwarnung in jenen Fällen, die 

vor dem 1. Jänner 1994 verwirklicht wurden, in denen jedoch 

eine Verwarnung am 1. Jänner 19 94 noch nicht ausgesprochen 

worden ist. Übernahmeverbote nach dieser Bestimmung enden mit 

Ablauf des 31. Dezember 1993. Unbeschadet dessen sind jedoch 

Übernahmeverbote auf Grund sonstiger gesetzlicher Bestimmungen 

zu beachten." 

13 b. § 18 Abs. 4 entfällt 

13 c. Dem 20 Abs. 3 ' sind folgende Abs. 3 a und 3 b anzufügen: 

" (3 a) Importeure, die eine Ware, die dem Importausgleich 

nach Abs. 1 unterliegt, erstmals einführen, sind verpflichtet, 

der AMA Proben in dem für die Identifizierung der importierten 

Ware erforderlichen· Ausmaß zu stellen. Die ProbensteIlung 

bildet Voraussetzung für die Ausstellung von Bescheiden nach 

Abs. 2 und Abs. ,5 bis 7 für weitere gleichgelagerte Importe. 

Hinsichtlich der Kosten für die Untersuchung der Proben gilt 

§ 60 Abs. 5. 

(3 b) Die AMA hat durch Verordnung Waren, die einem 

Importausgleich nach Abs. 1 unterliegen, auf Grund ihrer 

Beschaffenheit und ihren charakteristischen Merkmalen in 

einzelne Warenarten, die jeweils mit einem bestimmten Code zu 

versehen sind, einzuteilen. Importeure sind verpflichtet, 

anläßlich der Einfuhr derartiger Waren diese auf Grund der 

vorstehenden Verordnung mit Code, Warenbezeichnung, allenfalls 

näherer Handelsbezeichnung und Herkunftsland im Antrag auf 

Ausstellung eines Importausgleichsbescheids richtig und 

vollständig zu bezeichnen. Die vorstehenden Angaben bilden 

Voraussetzung für die Ausstellung von Bescheiden nach Abs. 2 

und Abs. 5 bis 7 ." 
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13 d." § 21 Abs. 1 lautet: 

" (1) Anläßlich der Einfuhr der im § 1 a angeführten Waren 

der Unternummern 0403 lOB und 0403 90 B sowie der Nummern 

1517 , 1806, 1901, 1904, 2106, 2202 und 35 01 des·Z.olltarifs ist 

ein Beitrag zu erheben, wenn für diese Waren oder für die zu 

deren Herstellung verwendeten Vorprodukte ein Ausgleichsbeitrag 

nach § 3 Abs. 2 oder ein Beitrag nach § 11 zu erheben ist. Der 

Beitrag setzt sich zusammen aus dem Ausgleichsbeitrag nach § 3 

Abs. 2 Z 1 für die zur Herstellung verwendeten Vorprodukte, aus 

dem Ausgleichsbeitrag nach § 3 Abs. 2 Z 3 und aus dem Beitrag 

nach § 11." 

13 e. § 22 Abs. 2 lautet: 

" (2) Vom Importausgleich und von Beiträgen nach § 21 sind 

Waren befreit, 

1. auf die die Voraussetzungen für die Gewährung der 

Zollfreiheit nach den §§ 30 bis 40 und 42 des Zollgesetzes 

1988, BGBl. Nr. 644, zutreffen, ausgenommen jedoch Geschenke 

im Wert von über 1 000 S, 

2. die im Ausgangsvormerkverkehr, ausgenommen im passiven 

Veredelungsverkehr, � m Sin�e der zollgesetzlichen 

Vorschriften zurückgebracht werden; § 90 Abs. 2 des 

Zollgesetzes 1988 ist nicht anzuwenden, 

3. für die auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder auf 

Grund des Bundesgesetzes über die Einräumung von Privilegien 

und Immunitäten an internationale Organisationen, BGBl. 

Nr. 67 7 /197 7 ,  Eingangsabgabenbefr eiung oder für die nach dem 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik 

Italien über die Regelung des erleichterten Warenaustausches 

zwischen den österreichischen Bundeslä ndern Tirol und 

Vorarlberg und der italienischen Region Trentino-Alt o Adige, 

BGBl. Nr. 125/1957 , Zollfreiheit eingeräumt ist." 
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13 f. § 22 Abs. 6 lautet: 

" (6) Sofern nicht ein Bescheid nach § 20 oder § 21 dem 

Zollamt vorliegt, ist der Importausgleich und der Beitrag nach 

§ 21 in der Höhe des sich aus der Anwendung des allgemeinen 

tarifmäßigen Zollsatzes ergebenden Zolles für zollpflichtige 

Vorräte, die an Bord eines im gienzüberschreitenden Verkehr 

eingesetzten, gewerblich verwendeten Beförderungsmittels zum 

Verbrauch durch die Reisenden oder die Besatzung eingeführt 

werden, zu erheben. " 

13 g. § 24 lautet: 

"§ 24. Die AMA ist berechtigt, von den Importeuren 

Berichte und Nachweise zu fordern, soweit solche zur 

Bestimmung des Importa usgleichssatzes notwendig sind, sowie in 

diesen Fällen durch geeignete Sachverständige in die in 

Betracht kommenden Aufzeichnungen und in die Lager Einsicht zu 

nehmen. Die Importeure haben die Ziehung von Proben in dem für 

die Identifizierung einer importierten Ware erforderlichen 

Ausmaß zu dul den oder über Aufforderung der AMA weitere ]?roben 

importierter Waren zu stell en." 

14. In § 26 Abs. 2 wird nach der Unternummer 110 4 29 A, ex A, 

des Zollt arifes folgende position eingefü gt: 

"B - aus Korn-Sorghum oder Hirse, geschnitten oder 

geschrotet 

ex B - aus Hirse, soweit sie nicht unter Abs. 3 fällt" 

15. Im § 26 Abs. 3 lautet die Zolltarifnummer 1214: 

"ex 1214 -- Steckrüben, Futterrüben, Wurzeln zu Futt�rzwecken, 

L uzerne, Klee, Esparsette, Futterkohl, L upinen, 

Wicken u nd ähnl iches pflanzliches Futter, auch in 

Form von Pellets" 
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16. § 28 Abs. 3 lautet: 

" (3) Einfuhren der in § 26 genannten Waren· bedürfen der 

Bewi lligung der AMA . Soweit es die Stabilität der Preise der im 

§ 26 genannten Waren und die Bedarfslage erfordern, hat die AMA 

die entsprechenden Einfuhren zu ver anlassen uhd zu di esem Zweck 

hat sie zu Anbotstellungen für die in Aussicht genommenen 

Einfuhren durch öffentliche Bekanntmachung aufzufordern oder 

einen den jeweiligen wirtschaftlichen Notwendigkeiten 

entsprechenden Bewilligungsvorgang zu peschließen, bei welchem 

sie auch Mindest- und Höchstmengen für jeden Einfuhrantrag 

festsetzen kann. " Fordert die AMA durch "öffentliche 

Bekanntmachungen zu Anbotstellungen auf, so ist der 

Importabgabepreis Preisbasis fü r die Anbotstellungen, sofern 

die AMA nicht zur Erreichung der in § 1 genannten Ziele in der 

öffentlichen Bekanntmachung eine andere Preisbasis bestimmt. 

Die AMA hat den preiswertest en Einf uhrantrag zu bewilligen; sie 

hat jedoch die Bewilligung nur für eine Teilmenge zu erteilen 

oder von einer B ewilligung überhaupt abzusehen, wenn seit der 

Aufforderung zur Anbotstellung Änderungen in den für diese 

Aufforderung maßgebenden Voraussetzungen - insbesondere 

hinsichtlich der Bedarfslage oder der Preislage - eingetreten 

sind. Bei der Beurteilung der Preiswertigkeit hat die AMA auch 

auf die allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse� (wie zum 

Beispiel die Bedürfnisse der Handels- und Devisenpolitik, die 

allgemeine. Marktlage, die Marktbedürfnisse und die 

handelsübli chen Gepflogenheiten) Bedacht zu nehmen. Di e 

Bewilligung der AMA bildet die Voraussetzung für die Erteilung 

der nach den devisenrechtlichen Vorschriften und der nach den 

Vorschriften über den Warenverkehr mit dem Ausland 

erforderlichen Bewilligungen. " 
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17 . Nach § 4 1  Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Die Zuerkennung oder Nachforderung von Beträgen gemäß 

Abs. 1 und Abs. 2 hat zu unterbleiben, wenn im Einzelfall der 

Betrag unter 100 S ausmacht ... 

18. § 53 Abs. 1 lautet: 

" (1) Der Beitrag gemäß § 46 ist eine Einnahme des Fonds. 
, 

Der Fonds kann bis 0, 7 vH des Beitragsaufkommens zur Deckung 

der Kosten, die ihm durch die Erhebung dieser Beiträge 

erwachsen, verwenden. Ab dem 1. Juli 1993 sind diese von der 

Agrarmarkt Austria für ihre bei der Beitragserhebung 

anfallenden Kosten zu verwenden." 

19. (Verfassungsbestimmung) § 53 a Abs. 2 lautet: 

" (2) (Verfassungsbestimmung) Als Verwendung gilt 

1. die Verschaffung der Verfügungsrnacht, im Falle von 

Verpackungen bis einschließlich 10 kg Rohgewicht gemäß § 1 

Abs. 3 des Taragesetzes, BGBI. Nr. 130/1955, 

(Kleinpackungen) die Abgabe durch den Hersteller, 

2. die Einfuhr im Falle des Eigenv�rbrauches oder die Einfuhr 

von Kleinpackungen, 

3. die Herstellung im Falle des Eigenverbrauches." 

20. In § 53 b Abs. '1 lautet die Zolltarifnummer 3105: 

-TARI F  

Nr./UNr. 

Warenbezeichnung 

3105 - - Mineralische oder chemische Düngemittel, 

die zwei oder drei der düngenden 

Elemente Stickstoff, Phosphor oder Kalium 

enthalten; andere Düngemittel; Waren dieses 

Kapitels in Tabletten oder ähnlichen Formen 

oder in Einzelpackungen mit einem Rohgewicht 

von 10 kg oder weniger 
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ex - ausgenommen Waren der Unternummer 3101\00 A sowie 

ausgenommen Waren der Unternummer 3101 00 B keinen 

Stickstoff (N) ,enthaltend oder mit einem 

Stickstoff (N) -Gehalt von weniger als 

5 Gewichtsprozent und kein Phosphor (P205) 

en�haltend oder mit einem Phosphor (P205) -Gehalt 

von weniger als 3 Gewichtsprozent und kein Kali 

(K20) enthaltend oder mit einem 

Kali (K20}-Gehalt von weniger als 3 

Gewichtsprozent, in Tabletten oder ähnlichen 

Formen oder in Einzelpackungen mit einem 

Rohgewicht von 10 kg oder weniger" 

21. § 53 c lautet: 

"§ 53 c. Schuldner des Förderungsbeitrages ist 

1. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 1 derjenige, der die 

Verfügungsrnacht verschafft, oder bei Kleinpackungen 

der Hersteller, 

2. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 2 der zollrechtliche Empfänger 

und 

3. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 3 der Hersteller. " 

22. § 53 f Abs. 1 lautet: 

" (1) Die Förderungsbeitragsschuld entsteht 

1. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 1 im Zeitpunkt der Verschaffung' 

der Verfügungsmacht oder bei Kleinpackungen im Zeitpunkt der 

Abgabe durch den Hersteller, 
, 

2. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 2 im Zeitpunkt gemäß § 6 

Zollgesetz 1988, 

3. im Falle des § 53 a Abs. 2 Z 3 im Zeitpunkt der 

Entgegen nahme zum Eigenverbrauch." 
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23. § 53 m Abs. 1 lautet: 

" (1) Der Förderungsbeitrag ist eine Einnahme des Fonds. 

Der Fonds kann bis 31. Dezember 1987 bis 1 vH und ab 1. Jänner 

1988 bis 0, 7 vH des Beitragsaufkornmens zur Deckung der Kosten," 

die ihm durch die Erhebung des Förderungsbeitrags erwachsen, 

verwenden. Ab dem 1. Juli 1993 sind diese von der Agrarmarkt 

Austria für I ihre bei der Beitragserhebung anfallenden Kosten zu 

verwenden . ., 

24. § 53 v Abs. 1 lautet: 

., (1) Der Saatgutbeitrag ist eine Einnahme des Fonds. Der 

Fonds kann bis 0, 5 vH des Beitragsaufkornmens zur Deckung der 

Kosten, die ihm durch die Erhebung des Saatgutbeitrages 

erwachsen, verwend�n. Ab dem 1. Juli 19 93 sind diese von der 

Agrarmarkt Austria für ihre bei. der Beitragserhebung 

anfallenden Kosten zu verwenden." 

25. Nach § 53 v wird folgender § 53 w eingefügt: 

"§ 53 w. Für Sachverhalte, die nach dem 31. Dezember 1993 

verwirklicht werden, ist kein Saatgutbeitrag zu erheben." 

26. § 60 Abs. 2 lautet: 

" (2) Der Aufwand der AMA l.m Bereich Getreidewirtschaft 

einschließlich der Kosten der Staatsaufsicht sowie der Kosten, 

die bei der Abwicklung von Förderungsmaßnahmen und 

absatz fördernden Maßnahmen gemäß § 68 a entstehen, SOWl.e jener 

Kosten, die für den Transportausgleich gemäß § 33 in der 

Fassung der MOG-Novelle 1988, BGBl. Nr. 330, benötigt werden 

und nicht durch seinerzeit eingehobene 

Transportausgleichsbeträge abgedeckt werden konnt.en, wird durch 

Verwaltungskostenbeiträge gedeckt, die die Mühlen nach den 

vermahlenen Vulgareweizenrnengen im Rahmen der Handelsvermahlung 

von Vulgareweizen zu leisten haben und die höchstens 20 
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Groschen je kg vermahlener Vulgareweizenmenge betragen. Für 

Exportvermahlungen sind keine Verwaltungskostenbeiträge zu 

entrichten. Mittel, die der GWF gemäß § 2 e Abs. 5 

Mühlenstrukturverbesserungsgesetz erhalten hat, und nicht im 

Rahmen von Zuschüssen für Lagerhaltungen von Brotgetreide 

auszuzahlen hat, sind für Zwecke der Abdeckung eines offenen 

Fehlbetrages im Rahmen des Transportausgleiches gemäß § 33 in 

der Fassung MOG-Novelle 1988, BGBL Nr. 330, heranzuziehen." 

27 . Nach § 60 Abs. 6 wird folgender Abs. 7 eingefügt: 

" ( 7 ) Die AMA kann sich zur Durchführung von 

Qualitätskontrollen von auszuführendem Getreide fachlich 

befähigter Personen privater Organisationen bedienen. Die 

anfallenden Kosten werden im Rahmen der Finanzierung der 

Absatz- und Verwertungsmaßnahmen im Bereich der 

Getreidewirtschaft gemäß § 53 Abs. 2 b gedeckt." 

28. § 61 a lautet: 

"§ 61 a. Ab dem 1. Juli 1993 sind § 60 Abs. 1 bis 5 und § 61 

mit der Maßgabe durch die AMA anzuwenden, daß die 

verwaltungskostenbeiträge den Verwaltungsaufwand der AMA 

einschließlich der Kosten der Staatsaufsicht abdecken, 

abzüglich jener Mittel, die der AMA 

1. gemäß § 20 des Viehwirtschaftsgesetzes 1983, BGBI. Nr. 621, 

in Verbindung mit § 39 des AMA- Gesetzes 1992 und 

2. gemäß § 53 Abs. 1, § 53 m Abs. 1 und § 53 v Abs. 1 oder auf 

Grund von ähnlichen, den Verwaltungsaufwand der AMA 

vermindernden Bestimmungen 

zufließen. Die Höhe der Verwaltungskostenbeiträge darf dabei 

die in § 60 Abs. 1 und 2 festgesetzten Höchstwerte nicht 

übersteigen. " 
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29. Nach § 68 Abs. 3 wird folgender Abs. 3 a eingefügt: 

" (3 a) Für die Schätzung der Berechnungsgrundlage 

(Bemessungsgrundlage) für Beiträge nach § 2 b Abs. 4 bis 6, § 3 

Abs. 2, § 8, § 9, § 11 , §4 6 , § 53 a, § 53 n, § 60 Abs. 1 und 2, 

sowie § 61 und für Zuschüsse nach § 5 ist § 184 BAD sinngemäß 

anzuwenden ... 

30. § 7 1  Abs. 1 und Abs. 2 lauten: 
\ 

.. (1) Für Milch und Erzeugnisse aus Milchi die 

1. ein Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb von einern 

Milcherzeuger übernimmt oder 

2. ein Milcherzeuger an einen anderen als einen Bearbeitungs­

und Verarbeitungsbetri�b - ausgenommen in den Fällen des 

§ 13 Abs. 2 Z 1 bis 7 - abgibt, 

ist ein allgemeiner Absatzförderungsbeitrag zu entrichten. 

(2) Für Milch und Erzeugnisse aus Milch, die 

1. der zuständige Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb von 

einern Milcherzeuger über die diesem zustehende 

Einzelrichtmenge hinaus übernimmt oder 

2. ein anderer als der zuständige Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb von einern Milcherzeuger übernimmt oder 

3. ein Milcherzeuger an einen anderen als einen Bearbeitungs­

und Verarbeitungsbetrieb - ausgenommen in den Fällen des 

§ 13 Abs. 2 Z 1 bis 7 - abgibt, 

ist ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag zu entrichten." 

31. § 7 1  Abs. 4 lautet: 

" (4) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben 

eine Liste der Almen ihres Einzugsgebietes - ab 1. Jänner 1994 

Almen jener Landwirte, mit denen sie einen Liefervertrag 

abgeschlossen haben (§ 14 a Abs. 2) oder hinsichtlich derer 

§ 14 a Abs. 2 erster Satz anzuwenden ist - zu führen, der AMA 

auf Verlangen Einsicht zu gewähren und den 1n Betracht 

kommenden Milchlieferanten darüber Auskunft zu erteilen, ob sie 

650/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)24 von 37

www.parlament.gv.at



- 25 -

�n die Liste aufgenommen sind. Änderungen in den Listen sind 

von der AMA nur mit Wirkung vom Beginn des Wirtschaftsjahres an 

vorzunehmen, das auf die Feststellung der AMA folgt, daß die 

Voraussetzungen gern. Abs. 3 nicht oder nicht mehr vorliegen. 

Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe können 

milcherzeugende Betriebe in die Liste der Almen nur mit 

vorherigem Bescheid der AMA aufnehmen. " 

32. § 7 3  Abs. 1 lautet: 

/ 

" (1) Die Einzelrichtmenge ist diejenige Milchmenge, für 

deren Übernahme durch einen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb von einem Milcherzeuger in einem 

Wirtschaftsjahr ein zusätzlicher Absatzförderungsbeitrag nicht 

zu entrichten ist. Die Einzelrichtmenge bemißt sich in 

Kilogramm und ist erforderlichenfalls auf die nächste zur Gänze 

durch zwölf teilbare Milchmenge aufzurunden. Wenn auf ein und 

demselben landwirtschaftlichen Betrieb mehrere 

Einzelrichtmengen bestehen, sind für alle Milcherzeuger dieses 

Betriebes die EinzelriChtmengen und Milchlieferungen 

zusammenzuzählen. Einzelrichtmengen und Milchlieferungen eines 

Milcherzeugers, seines Ehegatten, seiner minderjährigen Kinder 

und Wahlkinder sowie der am selben Hof lebenden volljährigen 

Kinder und Wahlkinder sind auf schriftlichen Antrag sämtlicher 

Verfügungsberechtigter beim zuständigen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb zusammenzuzählen, wenn diese Personen über 

mehrere landwirtschaftliche Betriebe im selben Land oder in 

einem an dieses Land angrenzenden Verwaltungsbezirk 

verfügungsberechtigt sind . Der Antrag ist mit Beginn jenes 

Wirtschaftsjahres wirksam, das unmittelbar auf das Einlangen 

der Antragstellung beim zuständigen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb folgt. Der Entfall der Voraussetzungen für 

die zusammenzählung der Einzelrichtmenge oder ein schriftlicher 

Widerruf durch einen der Verfügungsberechtigten beim 

zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb beenden die 
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Zusammenrechnung mit Beginn jenes Wirtschaftsjahres, das 

unmittelbar auf das Einlangen des Widerrufs be'fm zuständigen 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb folgt. Die 

Zusammenrechnung von Einzelrichtmengen, die gemäß ' §  7 3  Abs. 1 

in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 37 3/1992, am 

31. Dezember 1993 wirksam ist, bleibt bis einschließlich 

30. Juni 1994 bestehen. " 

33. Im § 7 3  Abs. 2 a und 2 b hat der Ausdruck " nach der 

Einzugsgebietsregelung" zu entfallen. 

34. § 7 3  Abs. 3 b lautet: 

" (3 b) Ist ein milcherzeugender Betrieb nicht mehr 

bewirtschaftbar, so steht ab dem 1. Juli 1992 die 

Einzelrichtmenge anteilsmäßig jenen Personen zu, die zum 

Zeitpunkt, zu dem die Bewirtschaftbarkeit des Betriebs 

verlorengeht, Eigentümer der zum Grundbestand dieses Betriebs 

gehörenden Flächen (ohne Berücksichtigung von Bauflächen, 

Weingärten, Wald, Ödland, Hausgärten und Obstgärten) sind. 

Diese jeweiligen Eig-entümer können sich innerhalb eines 

Wirtschaftsjahres ab Untergang der Bewirtschaftbarkeit 

gegenüber dem für den nicht mehr bewirtschaftbaren Betrieb 
I 

zuständigen Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb äußern, 

welchem Betrieb oder welche Betriebe, die einem oder mehreren 

dieser Eigentümer" gehören, diese Einzelrichtmenge zustehen 

soll. I st keine Äußerung erfolgt, kann die AMA die Eigentümer 

auffordern, binnen drei Monaten eine derartige Äußerung 

abzugeben. Verstreicht diese Frist ergebnislos, erlischt die 

Einzelrichtmenge. Eine Bewirtschaftbarkeit im Sinne dieser 

Bestimmung liegt jedoch dann vor, wenn der milcherzeugende 

Betrieb einer anderen landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt 

wird. Übertragungen von Einzelrichtmengen, die diesen 

Voraussetzungen nicht, entsprechen, sind unwirksam. Dies gilt 

auch für Übertragungen, die erst mit 1. Juli .1994 wirksam 

werden sollen." 
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35. § 7 3  Abs. 6 und 7 lauten: 

" (6) Jeder Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb hat der 

AMA hinsichtlich der in seinem Einzugsgebiet gelegenen Betriebe 

- ab 1. Jänner 1994 hinsichtlich jener Landwirte, mit denen 

Lieferverträge abgeschlossen wurden (§ 14 a Ahs. 2) oder 

hinsichtlich derer § 14 a Abs. 2 erster Satz anz�wenden ist -

bis zum 15. August das Ausmaß 

1. der an die Milcherzeuger mitgeteilte Einzelrichtmengen des 

laufenden Wirtschaftsjahres , , 

2. sämtlicher frei gewordener Einzelrichtmengen, 
I 

3. der im Wirtschaftsjahr nicht genützten Anteilen von 

Einzelrichtmengen, 

4 .  der im Wirtschaftsjahr überschrittenen Einzelrichtmengen, 

5. der im Wirtschaftsjahr gemäß § 7 1  Ahs. 3 erster Satz 

befreiten Milchmengen und 

6. der im Wirtschaftsjahr gemäß § 7 1  Ahs. 3 zweiter Satz 

befreiten Milchmengen, 

zu melden. Ferner haben sie die Anzahl der nach den Z 3 und 4 

in Betracht kommenden Milchlieferanten zu melden. Die AMA kann 

von den Bearbßitungs- und Verarbeitungsbetrieben weitere 

Meldungen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben sowie für die 

Beurteilung der in diesem Abschnitt geregelten Angelegenheiten 

erforderlich sind, einholen. Dies betrifft insbesondere den 

durch Verpachtung (Ahs. 2 dritter Satz und 2 a) oder durch 

sonstige gesetzlich anerkannte Möglichkeiten zulässigen 

Übergang von Einzelrichtmengen oder Anteilen von Ein­

zelrichtmengen, wobei in der Meldung auch die Anzahl der in 

Betracht kommenden Milchlieferanten verlangt werden kann. Die 

Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe sind verpflichtet, die 

von der AMA verlangten Meldungen zu er statten. 

(7 ) Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe haben bis 

1. Juni alle Milchlieferanten ihres Einzugsgebietes - ab 

1. Jänner 1994 alle Milchlieferanten, mit denen Liefer verträge 

abgeschlossen wurden (§ 14 a Abs. 2) oder hinsichtlIch derer 

§ 14 a Ahs. 2 erster Satz anzuwenden ist - über die 
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Bestimmungen der freiwilligen Lieferrücknahme (Abs. 8 bis 16) 

schriftlich zu informieren und ihnen die jeweilige 

Ausgangsmenge (Abs. 9) sowie insbesondere die möglichen Stufen 

für die erklärte Lieferrücknahmemenge und die damit verbundenen 

finanziellen Auswirkungen (Abs. 10 und 11) mit.zuteilen. " 

36. Nach § 7 3  Abs. 9 Z  1 wird folgende Z 1 a eingefügt: 

" 1  a. Ab dem Wirtschaftsjahr 1994/95 gilt die gemäß Abs. 7 

mitgeteilte Ausgangsmenge auch als, Ausgangsmenge für die 

weiteren Wirtschaftsjahre. Personen, die keine Mitteilung 

gemäß Abs. 7 erhalten haben, oder die diese Mitteilungen 

des zuständigen Be- und Verarbeitungsbetriebes als 

unrichtig ansehen, können bis )0 . November 1994 einen 

Antrag auf Feststellung der Ausgangsmenge bei der AMA 

stellen . .. 

37 . § 7 3  Abs. 9 Z 3 entfällt. 

38. § 7 3  Abs. 9 Z 4 lautet: 

" 4. Erhöht sich die Einzelrichtmenge des 

Lieferrücknahmebet�iebes in jenem Wirtschaftsjahr, in dem 

die Teilnahme an der freiwilligen Lieferrücknahme erfolgt, 

aufgrund eines gesetzlichen überganges von 

Einzelrichtmengen oder Anteilen von Einzelrichtmengen, so 

erhöht sich die Ausgangsmenge im selben Ausmaß." 

39. § 7 3  Abs. 9 Z 5 u�d 8 entfallen. 

40. § 7 3  Abs. 15 lautet: 

" (15) Die Abs. 8 bis 12 gelten für Almen im Sinne des § 7 1  

Abs. 3 und 4 und Heimgüter mit folgender Maßgabe: 

1. Als Ausgangsmenge für Almen ist die während der Alpperiode 

des Kalenderjahres 1986 von der Alm gelieferte Menge 

heranzuziehen, 
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2. für die Abwicklung der Prämienvorauszahlung und der 

Lieferr ücknahmepr ämie ist jener Bear beitungs- und 

Verar beitungsbetrieb zuständig, in dessen Einzugsgebiet das 

Heimgut liegt; ab l. Jänner 1994 ist derjenige 

Bear beitungs- und Verar beitungsbetr ieb zuständig, mit 

welchem ein Liefer vertrag abgeschlossen wurde (§ 14 a 

Abs. 2) oder hinsichtlich dessen §·14 a Abs. 2 erster Satz 

anzuwenden ist. Wenn zwar der für die Alm zuständige, nicht 

jedoch der für das Heimgut zuständige Bear beitungs- und 

Verar beitungsbetrieb eine ganzjähr ige Bear beitung und 

Ver arbeitung von Milch und Erzeugnissen aus Milch 

durchführt, so ist der für die Alm zuständige Bearbeitungs­

und Verar beitungsbetrieb auch für die Abwicklung der 

Prämienvorauszahlung und der Liefer rücknahmeprämie 

zuständig. Im Falle des Vor handenseins mehrerer zuständiger 

Bear beitungs- und Verar beitungsbetr iebe hat der teilnehmende 

Milcher zeuger jenen Bear beitungs- und Ver ar beitungsbetr ieb 

zu bezeichnen, der die Abr echnung für sämtliche Betriebe 

durchführen soll." 

4 1. § 7 3  Abs. 16 lautet: 

" (16) Der 'gemäß Abs. 15 Z 2 zuständige Bearbeitungs- und 

Verar beitungsbetr ieb hat die Prämienvorau szahlung und die 

Liefer r ücknahmepr ämie für die von sämtlichen Betr ieben des 

gemäß Abs. 14 teilnehmenden Milcher zeuger s geliefer ten 

Milchmengen gemeinsam zu ver rechnen. Sind für den gemäß Abs. 14 

teilnehmenden Milcherzeuger mehrere Betr iebe zuständig, haben 

die beteiligten Bear beitungs- und Ver ar beitungsbetr iebe dem die 

Verrechnung dur chführ enden Bear beitungs- und 

Verar beitungsbetr ieb die für die Abwicklung der fr eiwilligen 

Liefer r ücknahme er for der lichen Angaben mitzuteilen." 

4 2. I n  § 7 3  a hat der Ausdruck " in dessen Einzugsgebiet die 

Messe oder messeähnliche Veranstaltung stattfindet" zu 

entfallen. 
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4 3. § 7 3  b Abs. 3 MOG lau te t: 

" (3) Die v orübe rge hende Übe rtragung ist nu r dann wirksam, 

we nn 

1. die Anze ige von sämtliche n Ve rf ügungsbe re chtigte n  de s 

unbe nützbare n Be trie be s sowie von alle n 

Ve rfügungsbere chtigte n übe r die die Einze lrichtme nge 

v orübe rge he nd übe rne hme nde n Be trie be unte rzeichnet wu rde , 

2. übe r e ine allfäl lige Au f te ilung de r Ei nzel richtme nge auf 

me hrere Be triebe ,  e ine von alle n Be te iligte n ge mäß Z 1 

unte rfe rtigte Erklärung vo rlie gt u nd die j e wei ls 

vo rübe rge he nd übe rt rage ne n und auf e in Wirtschaft sj ahr 

be zoge ne n Me nge n j e we ils zur Gänze durch zwölf t eilbar sind, 

3. die Übe rtragung de r Einze lricht me nge auf landwirtschaft liche 

Be trie be e rfolgt , die im se lbe n Einzu gsge biet wie de r 

u nbe nützbare Bet rie b ode r ei ne m  unmit te lbar daran 

angre nze nde n Einzu gsge biet - ab 1. Jänne r 19 94 Be trie be die 

im se lbe n ode r angre nze nde n Buride sland - liege n, 

4 .  vom Ve rfügungsbe re chtigte n de s unbe nützbare n Be trie be s 

Nachwe ise über das Ere ignis ge mäß Abs. 1 sowie übe r die 

Unmöglichke it de r Halt ung vo n Kühe n vorge le gt werde n, und 

5 .  de r Antrag vollständige Ang abe n  übe r  die be troffe ne n 

Ve rfügu ngsbe re chtigte n Sämtliche r, von de r vorübe rge he nde n 

Übe rtragung be tro t fe nen Bet riebe sowie die Anschrift die se r 

Be triebe e nthält. " 

4 4 . Nach § 7 3  b Abs. 9 wird fo lge nde r Abs. '10 ange fügt: 

" (10) Wird die Haltung vo n Kühe n in e ine m milche rze uge nde n 

Be trie b infolge e ine s Stallneu bau s ode r Stallu mbaus am gle iche n 

O rt u nmöglich,  ge lte n die Be stimmunge n de r Abs. 1 bis 8 

sinnge mäß mit de r Maßgabe ,  daß e ine Übe rs teIl ung de r Kühe vom 

milche rzeuge nde n au f e ine n oder me hre re landwirtschaft li che 

Be trie be ab de m Tag de s Be ginns de s Ab bruchs de s alte n 

Stallge bäude s ode r ab de m Tag de s Be ginns de s Stallumbaus 

zulässig i st." 
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4 5. § 7 5  a Abs. 2 lautet: 

" (2) Anträge nach Abs. 1 sind unter Verwendu ng eines von 

der AMA aufzulegenden Formblatts von allen über die vom Antrag 

betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe 

Verfügungsberechtigten und Ei gentümern zu unter fertigen . .  In den 

Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3 sind die Anträge innerhalb von fünf 

Jahren ab dem Ere ignis einzubringen. Die Gemeinde h at die 

Vollständigkeit der angegebenen Eigentümer zu bestätigen. Diese 

Aufgabe fällt in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. Von. 

den Antragstellern ist jener landwi rtschaftliche Betrieb 

anzugeben, auf den die Einzelrichtmenge übertragen werden soll. 

Der Antrag is.t beim zuständigen Bearbeitu ngs- und 

Verarbeitungsbetri eb einzureichen . Dieser Antrag ist vom 

zuständigen Bearbeitungs� und Ver arbeitu ngsbetrieb zu 

bestätigen und anderen davon betroff� nen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieben zur Kenntnis zu bri nge n, wenn der Antrag 

vollständig ausgefü llt ist und die sonsti gen Voraussetzungen 

erfüllt sind. Ansonsten sind die Anträge der AMA zur 

Entscheidung vorzulegen." 

46 . § 7 5  b Abs. 2 lautet: 

" (2) Anträge nach Abs. 1 sind innerhal b eines J ahres nach 

Ablauf des Pachtvert rages unter Verwendung eines von der AMA 

aufzuleg enden Formblattes bei jenem Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb einzureich en, in dessen Einzugsgebiet der 

vom Pächter gemäß Abs .  1 Z 1 bi s 3 bewi rt schaftete Betrieb 

gelegen i st. Ab 1. Jänner 1994 ist derjenige Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb zuständig, mit dem der Pächt er einen 

Liefervertrag abgeschlossen hat (§ 14 a Abs. 2 ) . Dieser Antrag 

ist vom zuständigen Bearbeit ungs- und Verarbei tungsbetrieb zu 

bestätigen und anderen davon betroffenen Bearbei tungs- und 

Verarbeitungsbet rieben zur Kenntnis zu bringen, wenn der Antr ag 

vollständig ausgefüllt ist und sonstige Vor aussetzungen erfüll t 

sind. Ansonsten sind die Anträge der AMA zur Entscheidung 

vorzulegen." 

650/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 31 von 37

www.parlament.gv.at



- .  - 32 ...; 

47 . § 7 5  g Abs. 2 lautet: 

" (2) Die Neuzuteilung hat an milcher zeugende B etr iebe zu 

erf olgen, 

1. der en Verf ügungsber echtigte entweder die Voraussetzungen 

des § 7 5  Abs. 6 c Z 3 er f üllen oder das Eigentum ü ber diesen 

landwirtschaf tlichen Betr ieb in seiner Gesamtheit (al le 

F lächen die im Zeitpunkt der Antr agsteIlung zum 

landwir tschaf tlichen Betr ieb gehören) er war ben, 

2. der en Verf ügungsberechtigte die Zuteilung bis 30. Juni bei 

der AMA im Wege des zuständigen Bearbeitungs- und 

Ver ar beitungsbetr iebes unter Verwendung von der AMA 

auf zulegenden F or mblätter n beantragen, sof ern diese F or m­

blätter vollständig ausgef üllt sind und alle gemäß § 75 

Abs. 5 a erf order lichen Bestätigungen auf weisen, und 

3. d ie ein Mißver hältnis gemäß § 7 5  Abs. 5 und 5 a auf weisen." 

48. § 7 6  lautet: 

11 (1 ) Der zuständige Bearbeitungs- und Verar be itungsbetr ieb 

hat den Milcher zeug"er n die ihnen im nächsten Wir tschaf tsjahr 

zustehende � inzelr ichtmenge schrift lich bis zum 15. Juni 

mitzuteilen . Personen, die bis zu diesem Ter min keine solche 

Mitteilung erhalten, sowie Milcherzeu ger , welche die Mitteilung 

dur ch den zuständigen Bear bei tungs- und Ver ar beitungsbetr ieb 

als unr ichtig ansehen, können bis 30. Juni einen Antr ag auf 

F eststellung der Einzelr ichtmenge bei der AMA stel len. Die AMA 

hat bis 31. Oktober über solche Anträge zu. entscheiden. 

(2) Nach einer Ver anlagung gemäß,,§ 80 Abs. 5 kann di e AMA 

eine Nachf or der ung des allgemeinen oder zusätzlichen 

Absatzf örder ungsbeitr ags oder eine Rückf order ung von 

L ief err ücknahmeprämien nur inner halb vo n f ünf Jahren nach 

Ablauf jenes Wir tschaf tsjahres vor nehmen, i n  dem der Anspruch 

auf Nachf or der ung oder Rückf orderung e ntstanden ist. Die 

zeitli che Begr enzung von f ünf Ja hr en gilt nicht, wenn der 
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Nachforderungs- oder Rückforderungsanspruch auf Grund einer ln 

die zuständigkeit der Gerichte fa llenden straf baren Han dlun g  

entstanden ist." 

49. Der bisherige §7 9 erhält die Absatzbezeichnung " (1 ) " .  Als 

neuer Abs. 2 wir d  angef ügt: 

" (2) Nach einer Veranlagun g  gemäß § 80 A bs. 5 i st 

abweichend von Abs. 1 bei einer Nachf orderung des al l gemeinen 

oder zusätzli chen Absatzförderungsbeit rags oder bei einer 

R ückf orderung von Lieferrücknahmeprämien der Milcherzeuger oder 

sein Rechtsnachfolger Schul dner des �achforderun9" s- oder 

Rückf orderungsbetrags. Sind dies mehrere Personen, so sind sie 

Gesamtschuldner. An jenen Bearbeitungs- und 

Verarbeitun gsbetrieb oder an j ene Bearbeitungs- und 

Verarbeitun gsbetriebe, die während des Zeitraums, auf den sich 

die Nachforderung oder Rü ckforderung l::>,ezi eIit , hin si chtlich des 

Milcherzeugers der zustän dige Bearbeitungs- und 

Verarbeitun gsbetrieb war, hat eine Abschr ift des Beschei ds über 

die Nachforderung oder Rückforderung zu ergehen ." 

5 0. § 87 Abs. 2 Z 1 lautet: 

" 1. dem § 13 Abs� 3 dritter Satz oder Abs. 4 erster Satz oder 

dem § 1 6  Abs. 1 a, Abs. 2 a oder Abs. 6 letzter S at z  

zuwiderhandelt, N 

51. § 87 Abs. 2 Z 7 lautet: 

" 7 . seinen Verpfl ichtungen nach den §§ 41 Abs. 3 ,  50 Abs. 1, 51 

Abs. 1, 53 e Abs. 2, 53 g Abs. 1, 53 h, 53 q Abs. 3, 53 r, 

86 h A bs. 1 oder 86 i Abs. 1 nicht nachkommt, · 
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5 2. Nach § 87 Abs. 2 Z 9 wird anstelle des Punktes ein 

Strichpunkt geset zt und folgende Z 10 bis 12 angefügt: 

" 10 .  als Importeur eine sich aus § 24 ergebene Verpflichtung 

verl etzt, 

11. an einen anderen ars einen Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb Milc h oder Erzeugnisse aus Milch 

ausgenommen in den Fällen des § 13 Abs. 2 Z 1 bis 7 -

abgi bt oder 

12. seine Verpflichtung nach § 14 a Abs. 2 a nicht n achkommt. " 

5 3 . Nach § 91 b wi rd folgender § 91 c eingefü gt: 

.. § 91 c. (1) Art. 1 1  des Abschn itts I des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr . . . .  /1993 tritt 

1. (Verfassungsbestimmung) hinsichtlich des § 5 3  a Abs. 2 

mit 1. März 1994, 

2. hinsichtlich des § 5 Abs. 5 b und 5 c, § 13 Abs. 1, § 14 a 

Abs. 2 a und 3 ,  § 16 Abs. 1 a, § 17 Abs. 5 ,  § 22 Abs. 2 und 

6, § 26 Abs. 2 und 3 ,  § 28 Abs. 3 ,  § 41 Abs. 4, § 53 Abs. 1, 

§ 53  m Abs. 1, § 5 3  v Abs. 1, § 60 Abs. 2� § 60 Abs. 7 ,  

§ 61 a, § 68 Abs. 3 a, § 7 1  Abs. 4, § 7 3  Abs. 1, § 7 3  

Abs. 3 b, § 7 3  b Abs. 10 und § 87 Abs. 2 Z 7 ,  10 und 12 mi t . 

Ablauf des Tages der Kundmachung, 

3 .  hinsichtlich des § 53  b Abs. 1, § 53  c und § - 53  f Abs. 1 mit 

1. März 1994, 

4. hinsichtlich des § 1 a Abs. 2, § 5 Abs. 1 a, § 6 Abs. 2 und 

3 ,  § 15 Abs. 1 Z 4, § 15 Abs. 2 b, § 16 Abs. 2 b, § 16 

Abs. 6, § 16 a, § 17 Abs. 1, § 18 Abs. 3 ,  § 20 Abs. 3 a und 

3 b, § 21 Abs. 1, § 24, § 53  w, § 7 1  Abs. 1 und 2, § 7 3  

Abs. 1, § 7 3  Abs. 2 a  und 2 b, § 7 3 Abs. 6 und 7 ,  § 7 3  

Abs. 15 , § 7 3  Abs. 16, § 7 3  a, § 7 3  b Abs. 3 ,  § 7 5  a Abs. 2, 

§ 7 5  b Abs. 2, § 7 6  Abs. 1 und 2, § 7 9  Abs. 2 und § 87 

Abs. 2 Z 1 und 11 mit 1. Jänner 1994 und 

5.  hinsichtlich des § 2 a Abs. 1 und 2, § 7 3  Abs. 9 Z 1 a und 4 

und § 7 5  g Abs. 2 mi t 1. Juli 1994 

in Kraft. 
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(2) Art. I I  des Abschnitts I des Bundesg esetzes BGBl. 

Nr. . .  /1993 tritt 

1. hinsichtlich des § 18 Abs. 4 mit 1 .  J änner 1994 und 

2. hinsichtli ch des § 7 3  Abs. 9 z 3, 5 und 8 mit 1. Juli 1994 

außer Kraft." 

Abschnitt I I  

Änderung des Viehwirtschaftsgesetzes 1983 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie 

in Art . I I  des vorliegenden Bundesgesetzes enthalten sind, 

sowie deren Vollziehung sind bis zum Abl auf des 31. Dezember 

1995 auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das 

B- VG etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vors chri ften 

geregelten Angeleg en heiten können unmittelbar von 

Bundesbehörden versehen werden . 
.. 

(2) Dieser Ar tikel tritt mit Ablauf des Tages der 

Kundmachung in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die 

Bundesreg ierung betraut. 

Artikel II 

Das Viehwi rtschaftsgesetz 1983, BGBl. N'r. 62 1, zul et zt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 37 4/199 2 , wird wie 

folgt geändert: 
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1. Na ch § 3 Abs. 4 wird folgender Abs. 5 a ngefügt: 

" (5) Z ur Überprüfung der Einhaltung der Verp flich tungen 

a uf Grund der Verordnung gemäß Abs. 1 und 2 sowie . die 

Einhaltung der Meldepflichten gemäß Abs. 3 ist die AMA 

berechtigt, durch ihre Orga ne oder von ihr bea uftra gte 

Sach verständige im gesa mten Bundesgebiet Richtmä rkte und 

meldepflichtige Betriebe (in� besondere a uch Schla chtstätten) 

sowie die in Betra cht kommenden La ger, Aufzeichnungen und 

Unterla gen zu überprüfen, sowie Berichte und Nachweise zu 

fordern. 11 

2. § 10 Abs. 1 0  Z 1 la utet: 

" 1. Auf die die Vora ussetzU ngen für die Gewähru ng der 
� � 

Zollfreiheit nach den §§ 30 bis 4 0  und 4 2  des Z ollgesetzes 

1988, BGBl. Nr. 64 4 ,  zutreffen, a usgenommen jedoch Geschenke im 

Wert von über 1 000 5 , " 

3. § 10 Abs . 12 la utet: 

" (12) S ofern nicht ein Bescheid nach Abs. 2 ,  3, · 7 oder 8 
� 

dem Zolla mt vorgelegt wird, ist der Importa usgleic h i n  der Höhe 

des sich aus der Anwendung des allgemeinen ta rifmäß igen 

Zollsa tzes ergebenden Zolles für zollpflichtige Vorräte, die an 

Bord eines im grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt en, 

gewerblich verwendeten Beförderungsmittels zum Verbra uch durch 

die Reisenden oder die Besat zung ein�eführt werden, zu 

erheben. " 

4 .  § 27 Abs. 3 la utet: 

" (3) Wer einer Veror dnung gemä ß § 2 a oder § 3 Abs. 2 

zuwiderha ndelt oder wer einer Verpf lichtung gemäß § 2 a Abs. 3, 

§ 3 Abs. 3 und Abs. 5, § 8, § 1 3  Abs. 8 oder Abs. 1 4  ni cht 

na chkommt, begeh t eine Verwal tungsübetretung und ist von der 

Bezirksverwa ltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 1 00 0 00 5 zu 
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bestrafen. Sofern die Tat niG ht den T atbestand einer in die 

Zuständigkeit der Ger ichte fallenden strafbaren Handlung 

bildet, ist ebenso zu bestrafen, wer eine Einfuhrbewi lligung 

dadurch erschleicht, daß er in Verfahren nach § 5 Abs. 3 zu 

Preisen anbietet, die unter den Einstandspreis li egen. Der 

Versuch i st strafbar. 11 , 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem 

Ausschuß für L and- und Fo rstwirtsc haft zuzuweisen. 

i 
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